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SCHÜTZEN WIR DIE 
MEINUNGS- UND 
VERSAMMLUNGS-
FREIHEIT!
 
NEIN ZUR EXTREMEN SVP-INITIATIVE
NEIN ZUM GEGENVORSCHLAG



Amnesty International empfiehlt ein doppeltes Nein in 
der Abstimmung am 3. März im Kanton Zürich. Die 
SVP-Initiative gegen die Demonstrationsfreiheit und der 
Gegenvorschlag des Kantons bedrohen die Meinungs- 
und Versammlungsfreiheit, die im Völkerrecht und in 
unserer Bundesverfassung garantiert sind.

NEIN ZUR  
SVP-INITIATIVE  
NEIN ZUM  
GEGENVORSCHLAG

Einschränkung der 
Meinungsfreiheit
Friedliche Demonstratio
nen gehören zu einer 
leben digen Demokratie. 
Viele Errungenschaften 
unserer Zeit haben ihren 
Ursprung in Demonstra
tionen: das Frauenstimm 
recht oder die Altersversi
cherung. Die SVPInitiative 
und der Gegenvorschlag 
wollen unsere demokrati
schen Grundrechte massiv 
einschränken.

Völkerrechts widrige 
Bewilligungspflicht
Friedlich demonstrieren  
ist ein grundlegendes Men  
schenrecht. Auch nicht 
bewilligte Demonstrationen 
sind grundrechtlich ge  
schützt. Laut Völkerrecht 
darf die Ausübung der 
Demonstrationsfreiheit 
nicht von einer Genehmi
gung der Behörden ab  
hängig gemacht werden. 
Gerechtfertigt ist nur eine 
Meldepflicht. 

Einschüchterung  
von friedlich  
Demonstrierenden
Die geforderte Kostenüber
wälzung für Polizeiein 
sätze schreckt Menschen 
ab, Demonstrationen  
zu organisieren oder an 
Kundgebungen teilzu
nehmen. Auch friedlich 
Demonstrierenden oder 
unbeteiligten Passant 
Innen drohen hohe Kosten. 
Die friedliche Teilnahme 
an Demonstrationen darf 
nicht bestraft werden.

Mehr Informationen:  
amnesty.ch/demons-
trationsfreiheit
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